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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

9 27 91-0
9 27 91-25

9 27 91-90
9 27 91-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
4 09 16

 
4 06 53

 
43 33 70 65

0176/32574137   

 
8949

 
9921460

 
4 12 91

01 73/1 81 47 52

Wassermeister
nach Dienstschluss

01 72/6 23 47 41
0 62 26/4 00 57

07 21/49 97 03 08 0 62 23/9 25 56-0 92 00-89
01 52 / 34 64 03 15

95 00-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

9 27 91-31
01 72/6 23 15 12

73 98
01 74/9 79 40 82

92 00-80
92 00-81

01 73-5 10 37 29

Forst 01 62/2 64 6699 01 62/2 64 6696 0162/264 6699 0162/264 6699 01 76/10 40 89 15

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 06226 9200-52

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 

Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25

AVR Kommunal AöR Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0

AVR GewerbeService GmbH – 

Entsorgungslösungen für gewerbliche Abfälle: 06221/878-400

Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach 

Taxi Elsenztal  06226/8862

Sozialstation Elsenztal 20 99

Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 0151 - 72448866

Pilzberatung, Peter Reiter 51 15

Sozialpsychiatrischer Dienst,  

SPHV Service gGmbH 06222 77394 1220

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 30.1. Schloss-Apotheke, Industriestraße 7 
 Eschelbronn, Tel. 0 62 26/9 51 30

Samstag, 31.1. Thomas-Apotheke, Hauptstraße 97 
 Bammental, Tel. 0 62 23/57 57

Sonntag, 1.2. Fortuna-Apotheke, Sinsheimer Str. 9, 
 Sinsheim, Tel.: 0 72 61 - 49 37

Montag, 2.2. Markt-Apotheke, Marktplatz 10 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/39 19

Dienstag, 3.2. Apotheke Mühlhausen, Hauptstr. 58 
 Mühlhausen, Tel. 06222/6 43 46

Mittwoch, 4.2. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00

Donnerstag, 5.2. Christoph-Apotheke, Hauptstraße 47 
 Bammental, Tel. 0 62  23/9 51 70

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12
Frauen in Not 08 00/0 11 60 16

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22
Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Störunghotline des Gasversorgers (Netze BW) 0711 / 289 646035

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und 
nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst für Sie da. Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der Regel 
eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der nächstgelegenen Notfallpraxis und 
die Öffnungszeiten nennt. Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch 
benötigen, bleiben Sie in der Leitung. Sie werden sodann an die zuständige Ret-
tungsleitstelle weitergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in 
lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Nötfällen alarmieren Sie bitte sofort den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie unter Tel. 0761 120 120 00.

Notrufnummer des ärztl. Bereitschaftdienstes Rufnummer 116117 (kostenlos)
Allg. Notfallpraxis Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr – 22.00 Uhr, 
Sa/So/Feiertag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Sinsheim:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – 21.00 Uhr; Mi, Fr 16.00 Uhr –  
21.00 Uhr; Sa/So/Feiertage 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die
nächstliegende Notfallpraxis kommen.

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Eberbach:
Öffnungszeiten: Sa 8.00 Uhr - 8.00 Uhr; So, Feiertag 8.00 Uhr - Folgetag 7.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Schwetzingen:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr –
22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 22.00 Uhr
Kinderärztlicher Notdienst, Kinderärztliche Notfallpraxis im Zentrum für Ju-
gendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 430, 
69120 Heidelberg
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 19.00 - 22.00 Uhr;
Mi: 16.00 - 22.00 Uhr; Sa, So, Feiertag: 9.00 - 22.00 Uhr| Patienten können 
ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die Notfallpraxis kommen
Allg. Notfallpraxis Mosbach (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Mi 13.00 - 22.00 Uhr 
Sa/So/Feiertag: 10.00 - 20.00 Uhr
Telefonseelsorge: 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für alle
Per Telefon 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123
per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstun-
de empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
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Energieberatung -  
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden
Was Sie als Hauseigentümerin oder Hauseigentümer bei energie-
sparender Modernisierung oder als Mietperson beim Energiesparen 
tun können, erfahren Sie bei einer kompetenten und kostenfreien 
Initialberatung von der KLiBA. Sie ist eine erste Orientierungshilfe 
und hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Energiesparziele auch mit 
Hilfe verschiedener staatlicher Fördermöglichkeiten zu folgenden 
Themen:

•	 energetische Altbaumodernisierung
•	 Neubau oder Sanierung zum Energieeffizienzhaus
•	 Planung eines Passivhauses
•	 Heizungserneuerung, Erfüllung EWärmeG und Gebäudeenergie-

gesetz (GEG) 
•	 Einsatz von erneuerbaren Energien, Photovoltaik-Pflicht-Verord-

nung
•	 Stromsparmaßnahmen
•	 Förderung und Zuschuss durch KfW, BAFA, Land und Kommune

Die effektivste Strompreisbremse setzt beim Stromsparen an! Bei 
der KLiBA können Sie kostenlos Strommessgeräte ausleihen. 
Damit lässt sich auch der Stromverbrauch durch Leerläufe bezie-
hungsweise den Stand-by-Modus erkennen und verringern.

Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 

Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!
	

Ämter & Behörden

Am 3. Februar wird der Landrat des  
Rhein-Neckar-Kreises gewählt
Öffentliche Sitzung im „Palatin“ in Wiesloch
Zum achten Mal in der Geschichte des Rhein-Neckar-Kreises seit 
1973 wählen die Kreisrätinnen und Kreisräte am Dienstag, 3. Febru-
ar 2026, den Landrat, der Leiter der Kreisverwaltung und Vorsitzen-
der des Kreistages ist. Die öffentliche Sitzung unter der Leitung von 
Landrat Stefan Dallinger beginnt um 14 Uhr im Kulturzentrum „Pa-
latin“ in Wiesloch. 
Bewerber für die am 1. Mai beginnende neue Amtsperiode sind 
Weinheims Oberbürger Manuel Just (CDU) und Kreisrat Ralf Früh-
wirt (Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Grüne).

Wissenswertes zur Landratswahl 
Was macht ein Landrat?
Der Landrat ist der gesetzliche Vertreter des Landkreises, Vorsitzender 
des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie Leiter der Verwaltung 
des Landratsamtes einschließlich der staatlichen unteren Verwal-
tungsbehörde und damit Vorgesetzter sämtlicher Kreisbediensteter.

Wer wählt den Landrat
Der Landrat wird vom Kreistag auf 8 Jahre gewählt; eine Wiederwahl 
ist möglich. 

Wer konnte sich bewerben?
Bewerben konnte sich jeder Deutsche, der das 30. Lebensjahr, aber 
noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet hat. Da der Landrat auch 
Leiter der Staatsbehörde ist, hat sich das Land ein Mitwirkungsrecht 
vorbehalten. Die Landkreisordnung Baden-Württemberg sieht bei 
Verfahren zur Wahl der Landrätin / des Landrats vor, dass zunächst 
ein besonderer beschließender Ausschuss aus der Mitte des Kreis-
tags über die Geeignetheit der Bewerber berät. Anschließend wer-
den die Bewerber gemeinsam mit dem Innenministerium benannt.

Gemeinsame Amtliche
Bekanntmachungen

Feststellungsbeschluss für den  
Jahresabschluss 2024
Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
für Baden-Württemberg  i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 03.12.2025 
den Jahresabschluss 2024 mit folgenden Werten festgestellt:	
	
1. ERGEBNISRECHNUNG 
1.1 	 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von� 279.362,97 € 
1.2 	 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
	 von� 279.362,97 € 
1.3 	 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)� -   € 
1.4 	 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von� -   € 
1.5 	 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von�-   € 
1.6 	 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)� -   € 
1.7 	 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)� -   € 
	
2. FINANZRECHNUNG
2.1 	 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
	 Verwaltungstätigkeit von � 378.455,22 € 
2.2 	 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
	 Verwaltungstätigkeit von� 248.499,66 € 
2.3 	 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts
	 (Saldo aus 2.1. und 2.2)� 129.955,56 € 
2.4 	 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit�-   € 
2.5 	 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
	 Investitionstätigkeit� 1.336,37 € 
2.6 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit � - 1.336,37€ 
	 (Saldo aus 2.4 und 2.5)	
2.7 	 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf� 128.619,19 € 
	 (Saldo aus 2.3 und 2.6)	
2.8 	 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
	 Finanzierungstätigkeit� -   € 
2.9 	 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
	 Finanzierungstätigkeit� -   € 
2.10 	 Saldo aus Finanzierungstätigkeit� -   € 
	 (Saldo aus 2.8 und 2.9)	
2.11 	 Änderung des Finanzierungsmittelbestands	
	 (Saldo des Finanzhaushalts aus 2.7 und 2.10)� 128.619,19 € 
2.12. 	Zahlungsmittelbedarf aus 	
	 haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen�- 48.445,25 € 
2.13 	 Jahresanfangsbestand an Zahlungsmitteln� 57.134,79 € 
2.14 	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	
	 (Saldo aus 2.11. und 2.12)� 80.173,94 € 
2.15 	Jahresenbestand an Zahlungsmitteln	
	 (Saldo aus 2.13 und 2.14)� 137.308,73 € 
	
3. BILANZ	
3.1	 Immaterielles Vermögen� -   € 
3.2	 Sachvermögen� 4.533,02 € 
3.3	 Finanzvermögen� 189.333,81 € 
3.4	 Abgrenzungsvermögen� 273,22 € 
3.5	 Gesamtbetrag der Aktivseite� 194.140,05 € 
3.6	 Basiskapital� -   € 
3.7	 Rücklagen� -   € 
3.8	 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses� -   € 
3.9	 Sonderposten� 4.806,24 € 
3.10	 Rückstellungen� -   € 
3.11	 Verbindlichkeiten� 188.424,00 € 
3.12	 Passive Rechnungsabgrenzungsposten� 909,81 € 
3.13 	Gesamtbetrag der Passivseite� 194.140,05 € 

Meckesheim, den 03.12.2025
Maik Brandt	
Verbandsvorsitzender
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach
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Wassermeister
nach Dienstschluss
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0 62 26/4 00 57

07 21/49 97 03 08 0 62 23/9 25 56-0 92 00-89
01 52 / 34 64 03 15

95 00-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

9 27 91-31
01 72/6 23 15 12

73 98
01 74/9 79 40 82

92 00-80
92 00-81

01 73-5 10 37 29

Forst 01 62/2 64 6699 01 62/2 64 6696 0162/264 6699 0162/264 6699 01 76/10 40 89 15
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Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 06226 9200-52

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 

Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25

AVR Kommunal AöR Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0

AVR GewerbeService GmbH – 

Entsorgungslösungen für gewerbliche Abfälle: 06221/878-400

Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach 

Taxi Elsenztal  06226/8862

Sozialstation Elsenztal 20 99

Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 0151 - 72448866

Pilzberatung, Peter Reiter 51 15

Sozialpsychiatrischer Dienst,  

SPHV Service gGmbH 06222 77394 1220

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 30.1. Schloss-Apotheke, Industriestraße 7 
 Eschelbronn, Tel. 0 62 26/9 51 30

Samstag, 31.1. Thomas-Apotheke, Hauptstraße 97 
 Bammental, Tel. 0 62 23/57 57

Sonntag, 1.2. Fortuna-Apotheke, Sinsheimer Str. 9, 
 Sinsheim, Tel.: 0 72 61 - 49 37

Montag, 2.2. Markt-Apotheke, Marktplatz 10 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/39 19

Dienstag, 3.2. Apotheke Mühlhausen, Hauptstr. 58 
 Mühlhausen, Tel. 06222/6 43 46

Mittwoch, 4.2. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00

Donnerstag, 5.2. Christoph-Apotheke, Hauptstraße 47 
 Bammental, Tel. 0 62  23/9 51 70

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12
Frauen in Not 08 00/0 11 60 16

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22
Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Störunghotline des Gasversorgers (Netze BW) 0711 / 289 646035

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und 
nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst für Sie da. Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der Regel 
eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der nächstgelegenen Notfallpraxis und 
die Öffnungszeiten nennt. Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch 
benötigen, bleiben Sie in der Leitung. Sie werden sodann an die zuständige Ret-
tungsleitstelle weitergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst, der in 
lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet. Bei Nötfällen alarmieren Sie bitte sofort den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.
Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie unter Tel. 0761 120 120 00.

Notrufnummer des ärztl. Bereitschaftdienstes Rufnummer 116117 (kostenlos)
Allg. Notfallpraxis Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr – 22.00 Uhr, 
Sa/So/Feiertag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Sinsheim:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19.00 Uhr – 21.00 Uhr; Mi, Fr 16.00 Uhr –  
21.00 Uhr; Sa/So/Feiertage 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die
nächstliegende Notfallpraxis kommen.

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Eberbach:
Öffnungszeiten: Sa 8.00 Uhr - 8.00 Uhr; So, Feiertag 8.00 Uhr - Folgetag 7.00 Uhr
Notfallpraxis in der GRN-Klinik Schwetzingen:
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 Uhr – 22.00 Uhr; Mi 16.00 Uhr –
22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 8.00 Uhr - 22.00 Uhr
Kinderärztlicher Notdienst, Kinderärztliche Notfallpraxis im Zentrum für Ju-
gendmedizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 430, 
69120 Heidelberg
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 19.00 - 22.00 Uhr;
Mi: 16.00 - 22.00 Uhr; Sa, So, Feiertag: 9.00 - 22.00 Uhr| Patienten können 
ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten in die Notfallpraxis kommen
Allg. Notfallpraxis Mosbach (Neckar-Odenwald-Kliniken):
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do/Fr 19.00 - 22.00 Uhr; Mi 13.00 - 22.00 Uhr 
Sa/So/Feiertag: 10.00 - 20.00 Uhr
Telefonseelsorge: 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für alle
Per Telefon 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123
per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstun-
de empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
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Wie lange kann ein Landrat im Dienst bleiben?
Spätestens mit Vollendung des 73. Lebensjahres scheidet ein Land-
rat aus dem Dienst.

Wie läuft die Landratswahl ab?
Die Wahl des Landrats des Rhein-Neckar-Kreises findet im Rahmen 
einer Sondersitzung des Kreistags statt. Sie ist für den 3. Februar im 
Kultzurzentrum „Palatin“ in Wiesloch anberaumt. Die beiden Bewer-
ber werden eine 15-minütige Vorstellungsrede halten.

Für den ersten und zweiten Wahlgang ist nach der Landkreisord-
nung die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Kreistags er-
forderlich; im dritten Wahlgang gewinnt der Bewerber, der die 
höchste Stimmenzahl erreicht.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Landratswahl per 
Live-Stream im Youtube-Kanal des Rhein-Neckar-Kreises mitverfol-
gen. Informationen dazu gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/
lrwahl

„Im Süden ganz oben“ und groß auf der CMT: 
Rhein-Neckar-Kreis präsentiert Angebote mit Partnern in 
Stuttgart
Neuer Platzhirsch, großes Interesse: Unter der Marke „Im Süden 
ganz oben“ präsentiert sich der Rhein-Neckar-Kreis in diesem Jahr 
zusammen mit den fünf Tourismusorganisationen Heilbronner Land, 
Hohenlohe, Kraichgau-Stromberg, Odenwald und Liebliches Tau-
bertal auf der CMT in Stuttgart. Gemeinsam vermarktet man als 
Tourismuskooperation den Norden Baden-Württembergs als attrak-
tive Reisedestination. Und das nicht nur am Gemeinschaftsstand auf 
der weltgrößten Reisemesse, sondern auch mit einem gemeinsa-
men Design und – seit wenigen Tagen – einem einheitlichen Online-
Auftritt.

Den offiziellen Startschuss für die neue Homepage gab Landrat Ste-
fan Dallinger am Montag, 19. Januar, vor Ort auf der Messe gemein-
sam mit Staatssekretär Patrick Rapp, den Landräten Gerhard Bauer 
(Schwäbisch Hall), Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis), 
Christoph Schauder (Main-Tauber-Kreis), Ian Schölzel (Hohenlohe), 
Bürgermeister Claus Detlev Huge (Bad Schönborn), Bernhard Mo-
sandl, Geschäftsführer der Tourimia Tourismus GmbH, und Christi-
ne Schönhuber, Leitung der Tourismus Marketing GmbH Baden-
Württemberg. Die hochkarätige Besetzung verdeutlicht, welche 
Bedeutung die Verantwortlichen der Tourimia beimessen – immer-
hin vertritt sie die zweitgrößte Destination Baden-Württembergs und 
liegt auch bei den Übernachtungen auf dem zweiten Platz.

Durchweg sehr positive Resonanz
Beim Messepublikum stößt der Stand ebenfalls auf große Interesse. 
Aufgeteilt auf die vier Themenbereiche Radfahren, Wohnmobil und 
Camping, Wein und Genuss sowie Wandern und Entdecken prä-
sentieren die Partner hier ihre Angebote. „Die Resonanz ist durch-
weg sehr positiv“, sagt Dorothee Wagner, Leiterin der Stabsstelle 
Wirtschaftsförderung des Kreises. Sie erhofft für den Rhein-Neckar-
Kreis mehr Aufmerksamkeit: „Alleine schon das Potenzial, Besuche-
rinnen und Besucher aus der eigenen Gesamtregion und dem Stutt-
garter Raum für uns zu gewinnen, ist enorm. Über die Messe wer-
den jetzt auch Menschen aus den südlichsten Ecken der Region auf 
uns aufmerksam. Insbesondere für Wohnmobil-Camping und Fahr-
rad-Ausflüge sehen wir noch ganz viele Möglichkeiten – und ver-
zeichnen hierzu besonders hohes Interesse der Besucherinnen und 
Besucher am Stand.“
Interessierte werden vor Ort mit reichlich neu gestalteten Materialien 
versorgt. Bereits im letzten Jahr erschienen sind eine Broschüre zu 
Campingmöglichkeiten mit dem Wohnmobil sowie die RadErlebnis-
karte, druckfrisch auf der Messe sind die Broschüren „Ein schöner 
Tag“ mit Ausflugstipps sowie das Reisebüchlein „Auf ins Wunder-
land“. „Im Außenauftritt sind wir sehr stark zusammengerückt, trotz-
dem bewahren sich alle Partner ihre individuellen Schwerpunkte“, 
betont Wagner. 
Die CMT läuft noch bis Sonntag, 25. Januar. Der Gemeinschafts-
stand „Im Süden ganz oben“ findet sich in Halle 06. Wer es nicht bis 
nach Stuttgart schafft, kann sich unter www.imsuedenganzoben.de/
rhein-neckar durch das neue Online-Angebot stöbern oder die neu-
en Printprodukte per E-Mail an freizeit@rhein-neckar-kreis.de be-
stellen. Die Tourimia Tourismus GmbH wird mit Landesmitteln ge-
fördert, die der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.

Den offiziellen Startschuss für die neue Homepage gaben (von links) die Landräte 
Ian Schölzel und Gerhard Bauer, Bürgermeister Klaus Detlev Huge, Landrat Chris-
toph Schauder, Staatssekretär Patrick Rapp, Tourimia-Chef Bernhard Mosandl, 
Landrat Achim Brötel, TMBW-Chefin Christine Schönhuber und Landrat Stefan Dal-
linger. (Quelle: Tourimia Tourismus GmbH)

Innovationsgutscheine - Unterstützung des 
Landes bei gezielten Kooperationen von klei-
nen und mittleren Unternehmen mit Start-ups
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Würt-
temberg hat das seit 2008 bewährte Förderprogramm Innovations-
gutscheine für kleine und mittlere Unternehmen um eine neue Gut-
scheinlinie erweitert. Neben den Gutscheinlinien „Innovationsgut-
schein BW“, „Innovationsgutschein Hightech BW“ und 
„Innovationsgutschein Start-up BW“ gibt es nun auch den „Innova-
tionsgutschein Mittelstand trifft Start-up“. Er richtet sich an kleine 
und mittlere Unternehmen und unterstützt diese dabei, innovative 
Produkte und Dienstleistungen direkt bei Start-ups einzukaufen, um 
sich zu innovieren und unternehmensinterne Herausforderungen zu 
bewältigen. Darauf weist die Stabsstelle Wirtschaftsförderung im 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis aktuell hin.
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der 
gewerblichen Wirtschaft oder der Freien Berufe, die ihren Hauptsitz 
in Baden-Württemberg haben. Es gilt eine maximale Unternehmens-
größe von bis zu 250 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) und ein Vor-
jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro oder eine Vorjahresbi-
lanzsumme von bis zu 43 Millionen Euro. Der maximale Zuschuss 
beträgt 20.000 Euro und umfasst bis zu 50 Prozent der förderfähi-
gen Kosten.
Etablierte Unternehmen aus Baden-Württemberg können ab sofort 
Anträge auf einen Innovationsgutschein „Mittelstand trifft Start-ups“ 
bequem online über das Förderportal der L-Bank – Staatsbank für 
Baden-Württemberg stellen.
Weitere Informationen zum Antrag sind auf der Webseite des Lan-
des sowie der L-Bank abrufbar.

Termine & Veranstaltungen 
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e. V.
Singen für die Seele
Der Hospizdienst Elsenztal möchte Sie zum Singen am Mittwoch, 4. 
Februar 2026 von 16:00 bis 19:00 Uhr einladen. Es reicht die Freude 
am Singen mit anderen. Weder Noten lesen, den Ton halten zu kön-
nen, noch eine konzertreife Stimme ist dazu nötig. Sie finden uns in 
den Räumen des Hospizdienstes in Bammental Hauptstr. 38.

Schulen & Bildungseinrichtungen
Tag der offenen Tür an  
der Karl-Bühler-Schule
Liebe Eltern,

am 6. Februar 2026 um 15:30 Uhr laden wir Sie herzlich zu unse-
rem Tag der offenen Tür ein.
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Sie erhalten einen umfassenden Einblick in unsere Schule:
•	 Mitmachaktionen von Kindern für Kinder
•	 Informationen über das gemeinsame Lernen von Kindern auf 

Hauptschul-, Real- und Gymnasialniveau
•	 Vorstellung der möglichen Abschlüsse, wie Hauptschul- und 

Realschulabschluss
•	 Erleben Sie, wie Kinder bei uns lernen, arbeiten und zusam-

menwachsen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Wilhelmi-Gymnasium stellt sich vor –  
Tag der offenen Tür
Wir laden 4.-Klässerinnen und 4.-Klässler und deren Eltern auf 
Samstag, 07.02.2026 zu einem “Tag der offenen Tür” ein, um das 
Wilhelmi-Gymnasium kennen zu lernen. Für die Kinder und Eltern 
wird ein Stationenlauf organisiert; deshalb wird darum gebeten, 
pünktlich um 10.00 Uhr im Lichthof zu sein. (Ende ca. 12.00 Uhr).
Im Rahmen der Stationen wird die Möglichkeit geboten, das Schul-
gebäude näher kennen zu lernen.
Neben Hinweisen zum Schulstandort geben Lehrkräfte, Schülerin-
nen und Schüler einen Einblick in den Unterricht einzelner Fächer, 
Arbeitsgemeinschaften, das Ganztagesangebot und andere Berei-
che des Schullebens.
Anschließend ist noch Zeit, um mit Lehrkräften und Schulleitung des 
Wilhelmi-Gymnasiums ins Gespräch zu kommen.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Die Schulgemeinschaft freut sich auf Ihren Besuch.
Die Anmeldungen für die Klassen 5 des Wilhelmi-Gymnasiums Sins-
heim werden von Montag, 09.03.2026, bis Donnerstag, 12.03.2026, 
jeweils von 8.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr entgegengenom-
men.

Sonstiges

Gute Rahmenbedingungen für LEADER im Kraichgau: 
Projektaufrufe für LEADER und Regionalbudget 2026 
gestartet 
Das Land Baden-Württemberg hat bereits zum Jahresende wichtige 
Entscheidungen zur Stärkung der ländlichen Entwicklung getroffen. 
Zusätzliche Landesmittel für das LEADER-Programm sowie die Auf-
stockung des Regionalbudgets für das Jahr 2026 schaffen verläss-
liche Rahmenbedingungen für Projekte in der LEADER-Gebietsku-
lisse Kraichgau. 

Zur Unterstützung der 20 LEADER-Aktionsgruppen in Baden-Würt-
temberg stellt das Land weitere Mittel in Höhe von 3,1 Millionen 
Euro, aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) be-
reit. Diese zusätzlichen Landesmittel ergänzen die EU-Förderung 
und ermöglichen es, neue Vorhaben im ländlichen Raum umzu-
setzen. 

Auch das Regionalbudget wird fortgeführt und für das Jahr 2026 
weiter gestärkt. Pro LEADER-Region stehen 150.000 Euro an Lan-
desmitteln zur Verfügung. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe 
von 10 % werden dankenswerterweise bei der LAG-Kraichgau von 
den vier beteiligten Landkreisen Rhein-Neckar, Karlsruhe, Heilbronn 
und Enzkreis übernommen. Damit stehen der LEADER-Aktions-
gruppe Kraichgau insgesamt 167.000 Euro für die Förderung von 
Kleinprojekten zur Verfügung. 

Die zusätzlichen ELR-Mittel für LEADER sowie die Aufstockung des 
Regionalbudgets gegenüber dem Vorjahr setzen ein deutliches Si-
gnal für die Regionen. Sie bieten weiterhin Projektträgerinnen und 
Projektträgern neue Spielräume für gute Ideen im Kraichgau. 

Seit dem 12. Januar 2026 läuft der Projektaufruf für das Regional-
budget 2026. Projektanträge können bis zum 28. Februar 2026 ein-
gereicht werden. 

Ebenfalls seit dem 12. Januar 2026 ist der fünfte LEADER-Projekt-
aufruf der LAG Kraichgau geöffnet. Projektanträge können bis zum 
29. März 2026 eingereicht werden. Für den Aufruf stehen insgesamt 
300.000 Euro EU-Mittel zur Verfügung; ergänzt wird dies durch Lan-
desmittel aus verschiedenen Programmen, unter anderem aus dem 
ELR. 
Projektinteressierte werden gebeten, sich frühzeitig mit der LEA-
DER-Geschäftsstelle Kraichgau in Verbindung zu setzen. Die Ge-
schäftsstelle berät zu Fördermöglichkeiten, Antragsunterlagen und 
dem weiteren Auswahlverfahren.
Weitere Informationen und die vollständigen Unterlagen zu beiden 
Projektaufrufen finden Interessierte unter www.kraichgau-gestalte-
mit.de

100 Jahre Naturfreundejugend,  
60 Jahre Pfingstcamp 
Vielfältiges Programm 2026 von der Naturfreundejugend 
Baden
Im Jahr 2026 wird ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Na-
turfreundejugend Baden aufgeschlagen, denn gleich zwei Jubiläen 
prägen das kommende Jahr. Das traditionsreiche Pfingstcamp feiert 
sein 60-jähriges Bestehen und gleichzeitig blickt die Naturfreunde-
jugend Deutschlands auf eine 100-jährige Geschichte zurück. 
Unter diesem besonderen Zeichen veröffentlicht die Naturfreunde-
jugend Baden ihr Jahresprogramm 2026, das ein vielfältiges Angebot 
aus Ferienfreizeiten, Wochen-endfreizeiten und Bildungsseminaren 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bereithält.

Mit dem Jahresprogramm 2026 knüpft die Naturfreundejugend Ba-
den an ihre lange Geschichte an und richtet zugleich den Blick nach 
vorne – mit zeitgemäßen Bildungs-angeboten, naturnahen Erleb-
nissen und einem starken Fokus auf Gemeinschaft und Engage-
ment.

Das komplette Jahresprogramm gibt es online unter www.natur-
freundejugend-ba-den.de. Alle Termine sind auch auf der Website 
zu finden und die Anmeldung hierfür ist bereits offen!
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Amtliche Nachrichten
BEKANNTMACHUNG

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag 

am 08.03.2026
1.	Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde Lob-

bach wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgermeisteramt Lobbach, 
Hauptstraße 52, 74931 Lobbach, Zimmer 001, Bürgerbüro/Melde-
amt (rollstuhlgerecht) für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitge-
halten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach 
dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

	 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; 
die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann 
nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

2.	Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl, 
spätestens am 20.02.2026 bis 12:00 Uhr im Bürgermeisteramt 
Lobbach, Hauptstraße 52, 74931 Lobbach, Zimmer 001 Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch  
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.	Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens am 15.02.2026 eine Wahlbenachrichtigung 
samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4.	Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 41 
Sinsheim durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

5.	Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 	 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person;
5.2	 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person, wenn

Lobbach
im Internet: www.lobbach.de
Gemeinde@Lobbach.de

5.2.1	 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Ab-
satz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 
1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat, 

5.2.2	 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 4 Satz 
1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes entstanden ist, 

5.2.3 	 ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister 
bekannt geworden ist.

Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026, 15.00 Uhr im Bürger-
meisteramt Lobbach, Hauptstraße 52, 74931 Lobbach, Zimmer 
001 schriftlich, elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) 
oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund 
der Anordnung einer Absonderung nach dem Infektionsschutz-
gesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen.

6.	Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.	Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
7.1 	einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2 	einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Brief-

wahl und
7.3 	einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die voll-

ständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist, 
sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die 
Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind. 

8.	Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine andere 
Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen.

9.	Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Lobbach, 30.01.2026
Die Gemeindebehörde

Florian Rutsch, Bürgermeister

Wahlscheinantrag bequem per Internet  
oder QR-Code 
Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine neben den 
herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder schriftlich (Tele-
fax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form beantragt werden (§ 19 Abs. 1 Landeswahl-
ordnung). 
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Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlscheines per 
Internet auf unserer Homepage www.lobbach.de an. Beim Aufruf 
des Links
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/km-ewo/

pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinantrag_neu/in-
dex?ags=08226104 

erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Ihnen 
steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu lassen. 
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem Mobil-
gerät über den QR Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung aufrufen. Ihre Daten werden hier bereits angezeigt, beim Fa-
miliennamen nur der Anfangsbuchstaben gefolgt von einem *. Sie 
erfassen nur Ihr Geburtsdatum und bei Bedarf eine abweichende 
Versandanschrift. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antragsdaten 
nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstim-
men, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen an-
schließend per Post / Amtsboten zugestellt. 
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, kön-
nen Sie auch formlos per E-Mail an meldeamt@lobbach.de einen 
Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familien-
namen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift 
angeben. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Frau 
Bordt, Tel.: 06226/92791-50, E-Mail: meldeamt@lobbach.de. 

Seniorenfeier der Gemeinde Lobbach
Am Sonntag, den 25.01.2026, konnte Bürgermeister Florian Rutsch 
viele Lobbacherinnen und Lobbacher zur jährlichen Seniorenfeier 
in der festlich dekorierten Wimmersbachhalle begrüßen. Hierbei 
gab es für die Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 65 Jahren die Ge-
legenheit, bei Kaffee und Kuchen zu netten Gesprächen zusammen-
zukommen. Pfarrer Dr. In Jung trug als Vertreter der Kirchengemein-
den Gedanken und Segenswünsche zum neuen Jahr sowie zusam-
men mit seiner Tochter zwei Musikstücke vor. Der 
Männergesangverein Waldwimmersbach umrahmte die Feier mit 
musikalischen Beiträgen. Marianne und Manuel Fehringer nahmen 
mit ihrer Geschichte „Der neue Lobbacher Seniorenspielplatz“ ei-
nen humorvollen Blick auf Bürgermeister und die Ortsentwicklung 
vor. Im Anschluss zeigte Bürgermeister Florian Rutsch in einem be-
bilderten Jahresrückblick die Ereignisse in der Gemeinde im Jahr 
2025 und warf auch einen Ausblick auf das Jahr 2026. Beim an-
schließenden Abendessen konnten noch viele Gespräche geführt 
werden. Zum Abschluss bedankte sich Florian Rutsch bei den Mit-
wirkenden für ihre Beiträge, den vielen Kuchenspendern für ihre 
Mithilfe zum üppigen Kuchenbuffet, bei Daniel Knecht von der Frei-
willigen Feuerwehr für die Durchführung des Fahrdienstes und bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und 
des Bauhofes für die Vorbereitung und Begleitung der Veranstal-
tung. Ein besonderer Dank galt der Damengruppe mit Juliane Laier, 
Ruth Schmid, Gitta Brauch, Heike Christ, Ingeborg Zucker, Nicole 
Christ, Tanja Zahn, Sibille Schäfer und Elisabeth Knecht sowie den 
beiden Helfern am Ausschank, Diana Metzger und Felix Gimber, 
welche alle mit besonderem Engagement für eine tolle Vorbereitung 
und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gesorgt hatten.

Hallensperrungen
Wegen der Vorbereitungsarbeiten und Durchführung der Faschings-
veranstaltungen muss die Maienbachhalle vom
Montag, den 02.02.26 bis einschl. Dienstag, den 10.02.26 und

Montag, den 16.02.26 bis einschl. Mittwoch, den 18.02.26 
für den Vereinsbetrieb gesperrt werden.
In der Woche von Mittwoch, den 11.02.26 bis Freitag, 13.02.26 ist 
wegen der Faschingsdekoration nur ein eingeschränkter Hallenbe-
trieb möglich. 
Wir bitten um Beachtung!

Veranstaltungen Februar 2026

Vogelfutter und Essensreste auf Wegen
Die Gemeindeverwaltung wurde darauf hingewiesen, dass im Be-
reich des Verbindungsweges und dem parallel verlaufenden Weg 
Vogelfutter und Essensreste gestreut und verteilt werden. Essens-
reste, insbesondere Weintrauben, können für andere Tiere schäd-
lich sein. Wir bitten das Verteilen von Essensresten auf den Wegen 
zu unterlassen. Vogelfutter bitten wir nur in geeigneten Schalen oder 
Säulen den Vögeln anzubieten.

Hundekot
Uns erreichen leider wieder Beschwerden über Hinterlassenschaf-
ten von Hunden, insbesondere im Bereich der Hauptstraße/Alte 
Haager Straße. Die Hinterlassenschaften von Hunden auf Gehwe-
gen, Plätzen, Wiesen und Feldern sind weiterhin ein großes Ärger-
nis. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie das, was Ihr Hund liegen lässt, 
wieder beseitigen. Die Gemeindeverwaltung hat hierfür Hundekot-
stationen aufgestellt. Dort können Sie einen Beutel für die Hinter-
lassenschaften Ihres Vierbeiners entnehmen. Die Mitarbeiter des 
Bauhofs werden die Hundetoiletten leeren und mit neuen Tüten be-
stücken.
Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass laut § 12 der 
Polizeiverordnung der Gemeinde Lobbach die Notdurft von Hunden 
unverzüglich vom Halter oder Führer des Hundes zu beseitigen ist. 
Wenn Hundehalter uns bekannt werden, die Hinterlassenschaften 
nicht beseitigen, wird das Ordnungsamt diese Ordnungswidrigkeit 
konsequent mit einer Geldbuße ahnden.

05.02.2026 Landfrauenverein 
Lobbachtal

Generalver-
sammlung Pfarrheim

07.02.2026 Feuerwehr /  
SG Lobenfeld

Faschings- 
veranstaltung

Maienbachhal-
le

07.02.2026 Privat Flohmarkt Wimmers- 
bachhalle 

17.02.2026 Planungsteam 
Kinderfasching Kinderfasching Maienbach- 

halle

20.02.2026 Freundeskreis 
Loury Winterfeier  

21.02.2026 Männerchor 
Lobenfeld Winterfeier  
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Informationen zur  
Abfallwirtschaft für Lobbach
Mittwoch,	 04.02.2026	 G L A S B O X
Donnerstag,	 05.02.2026	 Grüne Tonne plus
Freitag,	 06.02.2026	 Biomüll

Stellenausschreibung
Im Bauhof der Gemeinde Lobbach ist die Stelle  

eines/einer

Beschäftigten (m/w/d)
zum nächst möglichen Zeitpunkt neu zu besetzen. Das Auf- 
gabengebiet umfasst alle im Bauhof der Gemeinde Lobbach  
anfallenden Arbeiten (Hochbau, Tiefbau, Wegebau, Landschafts- 
und Gartenbau, Friedhofsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten und 
Winterdienst).
Wir wünschen uns eine(n) zuverlässige(n), umsichtige(n) und 
flexible(n) Mitarbeiter(in) mit abgeschlossener handwerklicher 
Ausbildung. Bedingt durch Arbeitseinsätze auch außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit ist die Bereitschaft zu flexiblem Arbei-
ten Voraussetzung.
Zur Erledigung der verschiedenartig anfallenden Unterhaltungs- 
und Reparaturarbeiten werden Eigeninitiative und selbständiges 
Arbeiten erwartet. 
Führerschein mindestens der Klasse C1E (bzw. mindestens Führer-
scheinklasse 3) ist Voraussetzung. Das Beschäftigungsverhältnis 
sowie die Vergütung und Arbeitszeit richten sich nach dem TVöD.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir bis zum 
13.02.2026 schriftlich an das Bürgermeisteramt Lobbach, Haupt-
str. 52, 74931 Lobbach oder per E-Mail an gemeinde@ 
lobbach.de zu richten.
Bewerbungen in digitaler Form werden nur in einer zusammen-
gefassten pdf-Datei akzeptiert. 
Nähere Auskünfte erteilen Bürgermeister Rutsch oder
Herr Braun, Tel. Nr.06226/92791-0.

Sonstiges

Vereinsnachrichten
Verein: Freunde der  
Klosterkirche Lobenfeld

Nach der Frage eines Einwohners in Lobenfeld, zum Kreuz auf dem 
Friedhof in Lobenfeld – siehe Amtsblatt vom 23.01.2026 – wurde bei 
der Antwort auch auf das Heft „Kleindenkmale“ hingewiesen, wel-
ches die „Freunde“ 2024 herausgaben.
In dem Zusammen-
hang kann erwähnt 
werden, dass Bür-
germeister Florian 
Rutsch das Heft – 
Foto: Titelseite – dem 
Ministerium für Wis-
senschaft, For-
schung und Kunst in 
Baden-Württemberg, 
für den Landespreis 
He imat fo rschung 
vorgelegt hat. Das 
Bürgermeisteramt 
Lobbach erhielt am 
21.11.2025 ein 
Schreiben vom Mi-
nisterium, mit dem 
Vermerk: „Die Jury 
äußerte großen Res-
pekt für die Arbeits-
leistung der Auto-
ren.“ – Das Heft kann 
im Rathaus Lobbach 
gekauft werden.

(freunde /hm/gs)

Baden-Württemberg Ministerium:
„Die Jury äußerte großen Respekt für die 
Arbeitsleistung der Autoren“ für das Heft:  
„Gemeinde Lobbach – Kleindenkmale.“
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ASV Lobbach e.V. informiert
Einladung zur Generalversammlung und 
Winterfeier 2026
Sehr geehrte Mitglieder des ASV Lobbach, wir freuen 

uns, euch zur Generalversammlung und anschließender Winter-
feier 2026 laden zu dürfen.
Termin:	 Samstag, den 07.03.2026, um 18:00 Uhr
Ort:	 Gasthaus Kloster zum Griechen, Lobenfeld
Tagesordnung Generalversammlung:
1.	 Begrüßung
2.	 Totenehrung
3.	 Berichtabgabe:

–	 Rückblick 2025
–	 Bericht des Kassiers für 2025
–	 Bericht der Kassenprüfer

4.	 Aussprache über Berichte
5.	 Entlastung der Vorstandschaft
6.	 Neuwahlen:

–	 1. Vorstand
–	 Schriftführer
–	 Sportwart
–	 Kassier
–	 Kassenprüfer
–	 Beisitzer

7. 	 Sportliche Ehrungen 2025
8. 	 Zielsetzung 2026
9. 	 Gebührenordnung 2026
10. 	Sonstiges / Anregungen und Wünsche
Die Anwesenheit der aktiven und passiven Mitglieder ist erwünscht. 
Die Informationspflicht ist durch die Einladung im Amtsblatt nach 
Satzung erfüllt. Es wird nicht gesondert geladen.
Im Anschluss an die Generalversammlung (gegen 19 Uhr) wird die 
diesjährige Winterfeier im Griechen stattfinden. Der ASV läd seine Mit-
glieder mit Partner*in zum Buffet. Getränke sind selbst zu zahlen. Bitte 
meldet euch für die Winterfeier bis zum 27.02. bei Pascal Bender an.

i.A. des ASV Lobbach e.V.
Pascal Bender, 1. Vorstand

Katholischer Kirchenchor Lobenfeld 
Unser Sängerjahr 2026 begann mit der traditionellen 
Winterfeier. Nach einem gemeinsamen Essen erinnerte 
unsere seit 25 Jahren tätige Schriftführerin Marianne 
Berberich mit dem Jahresbericht an die Aktivitäten im 
vergangenen Jahr. Sie wurde für knapp 60 Jahre als 
aktive Sängerin zum Ehrenmitglied ernannt.

LandFrauenverein
Lobbachtal
Unser nächstes Treffen ist die Mitglieder-
versammlung am 05. Februar 2026 um  
19 Uhr im Pfarrsaal Lobenfeld.

Im Anschluss findet ein gemeinsames Essen statt. Salate für unser 
Büfett sind herzlich willkommen. 

MGV ‚Liederkranz’ 1885 e. V. 
Waldwimmersbach
www.mgv.wawiba.de

Auftritt bei der Seniorenfeier
Auf Einladung der Gemeinde Lobbach durften wir am 

vergangenen Sonntag, 25.01.2026, die diesjährige Seniorenfeier in 
der Wimmersbachhalle musikalisch umrahmen. Mit Liedern wie 
dem „Wimmersbacher Heimatlied“, einer Komposition unseres le-
gendären Dirigenten Otto Fouquet, über den „Sängerblues“ bis hin 
zu „Ich hab‘ mein Herz in Heidelberg verloren“, das von den Besu-
chern mitgesungen wurde, unterhielten wir das Publikum. Uns hat 
der Auftritt Spaß gemacht, und basierend auf dem Applaus nach 
den einzelnen Vorträgen, hatten wir wohl die richtige Liedauswahl 
getroffen.

Termine
Am kommenden Montag, 02.02.2026, fällt die Singstunde aus. Wir 
werden stattdessen am Donnerstag, 05.02.2026, um 19.30 h eine 
gemeinsame Probe mit unseren Freunden vom MGV Mönchzell 
durchführen. Wir treffen uns um 19.10 h am Rathaus, um Fahrge-
meinschaften zu bilden. 
Am Sonntag, 08.02.2026, werden wir um 10.30 h den Gedenkgot-
tesdienst für unseren kurz vor Weihnachten verstorbenen aktiven 
Sänger Otto Wernz in der Evangelischen Kirche musikalisch um-
rahmen. Wir treffen uns um 10.00 h in der Kirche zum Einsingen. 

Freiwillige Feuerwehr  
Lobbach

SG Lobenfeld
Loffelder Fasching am 07.02.2026

Am Samstag, den 07.02.26, findet in der Maienbachhalle in Loben-
feld die diesjährige gemeinsame Faschingsveranstaltung von Feu-
erwehr und SG Lobenfeld statt.
Ab 19:31 Uhr (Einlass 18:46 Uhr) erwartet Sie ein buntes und ab-
wechslungsreiches Programm mit Showtanzgruppen, Männerbal-
lett und anderen lustigen Darbietungen. Moderiert wird der Abend 
wieder in bewährter Form von Caro Gramm und Janik Berli. Für das 
leibliche Wohl gibt es Schnitzel, Pommes, Currywurst und vieles 
andere sowie allerlei Getränke. Im Anschluss an das Programm ist 
die Bar geöffnet. Dann startet DJ Speedy-T mit einem Feuerwerk 
aus bekannten Stimmungsliedern, sodass die Tanzfläche wieder 
voll sein wird. Aufgrund des großen Andrangs der letzten Jahre gibt 
es ab sofort wieder einen Vorverkauf im Gasthaus Kloster sowie der 
Volksbank in Waldwimmersbach. Der Eintritt kostet 7 Euro. 
Die Freiwillige Feuerwehr sowie die SG Lobenfeld freuen sich auf Ihr 
Kommen! 
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Sanierung Kabinentrakt – Bau-Update
In den Kabinen des Clubhauses hat sich in den ver-
gangenen Wochen einiges getan. Die Heimkabine 
befindet sich in der finalen Fertigstellung: Sie wurde 
bereits vollständig verputzt, der Sanitärbereich ist ge-
fliest und auch die Decke nahezu abgeschlossen.

An dieser Stelle nochmals ein großes und herzliches Dankeschön 
an die Familie Weihsmann für Eure großartige Unterstützung! In den 
kommenden Wochen liegt der Fokus auf den Arbeiten in der Gäste-
kabine.
Zusätzlich erhalten die Kabinen noch einen neuen Fußboden.

Winterfeier der SG-SV Lobbach 2026
Am vergangenen Samstag fand die Winterfeier der SG-SV Lobbach 
in der Maienbachhalle in Lobenfeld statt. Nachdem die gemeinsame 
Feier im letzten Jahr großen Anklang gefunden hatte, kamen auch 
in diesem Jahr wieder Mitglieder der SG Lobenfeld und des SV 
Waldwimmersbach zusammen, um gemeinsam bei festlichem Am-
biente zu feiern. Nach der Begrüßung durch Sascha Zeberer wurde 
das Buffet, das liebevoll von der Metzgerei Meister aus Spechbach 
vorbereitet worden war, eröffnet. Nach dem gemeinsamen Essen 
folgte der Beitrag vom 1. Vorsitzenden Sascha Zeberer. Er gab ei-
nen Einblick in das zurückliegende Vereinsjahr und schilderte die 
bevorstehenden Herausforderungen im neuen Jahr. Sein Dank gilt 
allen, die ihren Teil zum Vereinsleben beitragen. Daraufhin berichte-
ten Karl Werner und Andre Münkel über den Seniorenfußball. Sie 
warfen einen Blick auf die vergangene Vorrunde und gaben einen 
Ausblick auf die bevorstehende Rückrunde 2026. Vielen Dank dafür!
In der Saison 2024/25 konnte die erste Mannschaft in der Landes-
liga Rhein-Neckar einen beachtlichen neunten Platz erreichen – ein 
überraschend gutes Ergebnis, insbesondere im ersten Jahr in der 
Landesliga. Die zweite Mannschaft verpasste die Relegation zur B-
Klasse nur knapp um drei Punkte. Team 1 belegt aktuell den sechs-
ten Platz mit 45:37 Toren. Team drei steht derzeit auf dem zweiten 
Platz mit 80:29 Toren und liegt damit punktgleich mit dem Tabellen-
ersten – eine vielversprechende Ausgangslage für die Rückrunde.
Im Anschluss an die Berichte der Mannschaften fanden die Ehrun-
gen der SG Lobenfeld statt. Für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit er-
hielten Janis Edinger, Marita und Mauro Angione, Justine und Tho-
mas Becker, Tina Braun, Kathrin Fritz, Salvatore Gencarelli, Nelli 
Thiele sowie Fabienne Wallstab die Ehrennadel in Bronze. Für 25 
Jahre Vereinstreue wurden Melissa Mechler und Matthias Kaiser mit 
der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die goldene Vereinsnadel 
für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Thomas Geiß, Anja Zuber und 
Theo Plonka.
Den Abschluss bildeten die Tombola sowie das traditionelle Schin-
ken-Schätzspiel, unterstützt durch die alljährliche Schinkenspende 
von Alex Straub. Die SG-SV Lobbach möchte sich an dieser Stelle 
bei allen Spendern bedanken, die Preise für die Tombola zur Ver-
fügung gestellt haben. Ohne die großzügigen Zuwendungen von 
Firmen und Privatpersonen wäre ein so tolles Gewinnspiel nicht 
möglich gewesen. Auch allen, die Salat und Nachtisch gespendet 
haben, gilt ein herzliches Dankeschön.
Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde der Abend in geselliger 
Runde fortgesetzt. In angenehmer Atmosphäre blieb genügend Zeit 
für Gespräche, Rückblicke und gemeinsame Stunden. 
Ein großer Dank gilt außerdem allen Helferinnen und Helfern, die 
zum Gelingen der Winterfeier beigetragen haben, den Loffelder und 
Wimmerschbacher Kerweborscht für den Ausschank sowie allen 
Gästen für ihr Kommen. Die SG-SV Lobbach blickt zuversichtlich auf 
das Vereinsjahr 2026.

SPENDE BLUT BEIM ROTEN KREUZ

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinden 

Waldwimmersbach – Mückenloch – Lobenfeld

Spruch der Woche:
Über dir geht auf der Herr , 

und seine Herrlichkeit erscheint über dir
Jesaja 60, 2b

Sonntag, 01.02.2026 (Letzter S. n. Epiphanias)
10:30 Uhr	 Gemeinsamer Gottesdienst in Lobenfeld  

– Pfarrer i.R. Erhard Schulz. Im Rahmen der Predigtreihe 
„Märchen“ wird er über „Esther“ predigen.

Sonntag, 08.02.2026 (Sexagesimae)
10:30 Uhr	 Gemeinsamer Gottesdienst in Waldwimmersbach 

– Pfarrerin Petra Hasenkamp. 
Im Rahmen der Predigtreihe „Märchen“ wird sie über 
„Der süße Brei“ predigen.

Gottesdienst zur Predigtreihe:
„Einfach märchenhaft“ – Thema: „Esther – ein Märchen, das 
Wahrheit ist“ in der Klosterkirche Lobenfeld (Pfarrer i.R. Erhard 
Schulz, Meckesheim)
Das alttestamentliche Buch Esther erzählt historische und mensch-
liche Wahrheit in Form eines orientalischen Märchens. Spannend 
wie ein Krimi handelt es von den Folgen von Gewalt und Machtmiss-
brauch und erzählt, wie Gottes Volk durch Gottes verborgenes Han-
deln vor dem drohenden Holocaust gerettet wird. Einfach märchen-
haft findet die Geschichte ein Happy End, allerdings nicht ohne 
verheerende Folgen für die Täter. Herzliche Einladung! 

Kuchenverkauf am 8. März 2026
Am Sonntag, den 8. März 2026 möchte die Kirchengemeinde Wald-
wimmersbach wieder einen Kuchenverkauf durchführen. Deshalb 
sind wir wieder auf der Suche nach Kuchenspendern!
Wenn Sie also einen Kuchen für 
uns backen möchten, dann mel-
den Sie sich doch bei den Kir-
chenältesten Gitta Brauch 
(970111) oder Ruth Schmid 
(40756) oder bei Sekretärin Ge-
sine Kress (41558 in Pfarrbüro)

Röm. Kath. Kirchengemeinde  
St. Jakobus Sinsheim

Telefonische Erreichbarkeit
Montag – Freitag 9.00 - 13.00 Uhr und 

Dienstag und Donnerstag 15.00 - 18.30 Uhr 
Tel. 07261-9149100 

E-mail: kontakt@kath-kraichgau.de
Homepage: www.kath-kraichgau.de

In dringenden seelsorglichen Notfällen außerhalb der regulären 
Sprechzeiten rufen Sie bitte  

Tel. 06223-4241-7220 Pater Thomas Mathew oder 
06223-4241-7222 Pfarrer Tobias Streit an.

Die Telefonseelsorge ist jederzeit erreichbar: 0800-111 01 11

Evangelisches. Pfarramt, Hauptstraße 48,  
74931 Lobbach-Waldwimmersbach

Telefon: 06226 / 41558
Email-Adresse: lomuewa@kbz.ekiba.de
Homepage: www.evkirche-lomuewa.de

Pfarrer Dr. In Jung erreichen Sie über die Nummer des 
Pfarrbüros(Telefon 41558), seiner Handy Nr. 0176-59743462 

oder unter E-Mail: in.jung@kbz.ekiba.de.
Ab sofort können Sie bei Dr. Jung zur Besuchszeit  

dienstags von 11 - 12 Uhr in seinem Büro vorbeischauen.  
In Lobenfeld wird Pfarrer Jung ebenfalls dienstags von 

14:30 -15:30 Uhr erreichbar sein (Sakristei) und  
in Mückenloch donnerstags von 16 – 17 Uhr  

im Nebenraum der Kirche!
Bürozeiten Gesine Kress:

dienstags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr
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Gottesdienste
Freitag, 30. Januar
11.00	 Waldhilsbach	 Beerdigung Margit Rupp  
		  (Diakon Edinger)
14.00	 Neckargemünd	 Beerdigung Ursula Skaliks  
		  (Diakon Cramer-Konrad)
Samstag, 31. Januar    Hl. Johannes Bosco
18.30	 Waldwimmersbach	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen  
		  und Kerzenweihe † Ferdinand und  
		  Walter Blaschko, Volker Fehringer  
		  (Pfarrer Biermayer)
18.30	 Reichartshausen	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen und  
		  Kerzenweihe (Pater Killada)
Sonntag, 1. Februar    4. Sonntag im Jahreskreis
09.00	 Wiesenbach	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen und  
		  Kerzenweihe † Hiltrud Russ † Karl und  
		  Lina Hindenlang und verst. Ang.  
		  (Pater Mathew)
09.00	 Lobenfeld	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen und  
		  Kerzenweihe † Anna Anneliese Stöckl  
		  † Paul Michel, Monika Eisenbeiss,  
		  Osyp Deni † Johann Gröll  
		  (Pfarrer Biermayer)
10.00	 Mauer	 Rosenkranz
10.45	 Mauer	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen und  
		  Kerzenweihe † Josef u. Gertrud Gaab  
		  u. Angehörige † Dr. Claus-Dieter Schröter  
		  (Pater Mathew)
10.45	 Neckargemünd,	 Ökum. Gottesdienst mit Taufe Magdalena 
	 ARCHE	 Bartole anschl. Mittagessen  
		  (Pastoralreferent Bartole, Lehmkühler)
10.45	 Neckargemünd	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen und  
		  Kerzenweihe † Ursula Skaliks  
		  (Pfarrer Biermayer)
18.00	 Spechbach	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen und  
		  Kerzenweihe (Pfr. i.R. Vogelbacher)
Montag, 2. Februar
Darstellung des Herrn – Lichtmess – Darstellung des Herrn
19.00	 Meckesheim	 Eucharistische Anbetung
Dienstag, 3. Februar    Hl. Blasius
10.00	 Mönchzell	 Kindergartengottesdienst mit Blasius- 
		  segen (Gemeindereferentin i.R. Abele)
18.00	 Dilsbergerhof	 Rosenkranz
18.30	 Dilsbergerhof	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen  
		  (Pater Mathew)
18.30	 Zuzenhausen	 Eucharistiefeier mit Blasiussegen  
		  (Pfarrer Hafner)
Donnerstag, 5. Februar   Hl. Agatha
09.00	 Meckesheim	 Eucharistiefeier (Pater Killada)
Freitag, 6. Februar    Herz-Jesu-Freitag
Hl. Paul Miki und Gefährten
08.30	 Bammental	 Wort-Gottes-Feier 
11.00	 Bammental	 Beerdigung Ursula Promberger (Grün)
18.00	 Spechbach	 Rosenkranz
18.30	 Mönchzell	 Eucharistiefeier zum Herz Jesu Freitag  
		  (Pater Killada)
18.30	 Spechbach	 Eucharistiefeier mit Aussetzung  
		  (Pfr. i.R. Vogelbacher)
20.00	 Mauer	 Eucharistische Anbetung bis 23 Uhr
Samstag, 7. Februar
18.30	 Wiesenbach	 Eucharistiefeier (Pfarrer Hafner)
18.30	 Reichartshausen	 Eucharistiefeier (Pfarrer Streit)




